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Infoveranstaltung  
zum Altstadtfest 2026

Wir laden alle interessierten Vereine, die sich gerne beim 
diesjährigen Altstadtfest einbringen möchten, zu einer Info-
veranstaltung ein:

Montag, 23.02.2026 um 18.00 Uhr 
im Rathaus Leutershausen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Aufruf Ehrung Sport & Ausbildung 2026
Im Rahmen der diesjährigen Ehrung Sport & Ausbildung 
möchte die Stadt Leutershausen Bürgerinnen und Bürger 
für ihre Erfolge im Bereich Sport & Ausbildung im Jahr 
2025 ehren.
Die Stadt Leutershausen würdigt sportliche Leistungen 
von Kindern/Jugendlichen (bis 18 Jahre) sowie Erwach-
senen im Bereich Einzel- und Mannschaftssport.

EINZELSPORT

KINDER/JUGENDLICHE (bis 18 Jahre)
werden geehrt für Platz 1-3 bei Wettbewerben
- auf Kreisebene
- auf Bezirksebene

sowie für Platz 1-3 bei Wettbewerben auf: 
- Landesebene (nordbayerische, bayerische oder andere Meis-

terschaften auf Landesebene, sofern diese in Bayern nicht ver-
anstaltet werden)

- Bundesebene (deutsche Meisterschaften)
- Europäischer bzw. Internationaler Ebene

ERWACHSENE
werden geehrt für: 
- Platz 1 - 3 auf Bundesebene (Deutsche Meisterschaften)
- Platz 1 - 2 auf Landesebene (nordbayerische, bayerische oder 

andere Meisterschaften auf Landesebene, sofern diese in Bay-
ern nicht veranstaltet werden)

- Platz 1 auf Bezirksebene

MANNSCHAFTSSPORT

ERWACHSENE
Im Bereich Mannschaftssport werden Mannschaften für den Auf-
stieg in die nächsthöhere Spiel- bzw. Leistungsklasse geehrt 
werden. Der Aufstieg in dieselbe Klasse kann frühestens nach 
5 Jahren wieder geehrt werden.

KINDER/JUGENDLICHE (bis 18 Jahre)
Im Bereich Mannschaftssport werden Leutershäuser Mannschaf-
ten für den Aufstieg in die nächsthöhere Spiel- bzw. Leistungs-
klasse geehrt werden. Der Aufstieg in dieselbe Klasse kann frü-
hestens nach 5 Jahren wieder geehrt werden.

EHRUNG im Bereich Ausbildung

Die Stadt Leutershausen ehrt weiterhin „Herausragende Leis-
tungen in der Schul- und Berufsausbildung“ bis zu einem Noten-
durchschnitt von 1,5 im Abschlusszeugnis. 
Im Bereich Berufsausbildung werden Auszubildende geehrt, die 
entweder ihren Wohnsitz in Leutershausen oder ihre Ausbildung 
in Leutershausen gemacht haben. 

Wir bitten bis zum 23.02.2026 um eine entsprechende Mitteilung 
an die Stadtverwaltung, kulturamt@leutershausen.de. 

Sie erhalten dann das entsprechende Anmeldeformular. Bei An-
meldung für die Ehrung im Bereich Ausbildung bitten wir um Über-
sendung einer Zeugniskopie, die den Notendurchschnitt belegt. 

Die Ehrung Sport & Ausbildung fi ndet am Donnerstag, 7. Mai 2026 um 18.30 Uhr statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Abend geehrt werden, erhalten seitens der 

Stadtverwaltung noch eine postalische Einladung.

An alle Bürgerinnen und Bürger, die im Jahr 2026 
ihren 80. Geburtstag oder Goldene Hochzeit feiern.

Seit 2023 lädt Bürgermeister Liebich alljährlich alle Bürgerinnen 
und Bürger, die ihren 80. Geburtstag oder Goldene Hochzeit 
feiern, zum sogenannten „JUBEL-KAFFEE“ ein.

Auf Anregung einiger BürgerInnen ändert sich nun der Turnus 
für das Jubel-Kaffee.

Bislang fand das Jubel-Kaffee immer Mitte des Jahres statt, 
sodass der eine Teil nachträglich mitfeiert und der andere 
vorzeitig.

Nun wurde uns der Vorschlag gemacht, doch grundsätzlich erst 
im Folgejahr zum Jubel-Kaffee einzuladen, also wenn der tat-
sächliche Geburtstag bzw. die Goldene Hochzeit wirklich statt-
gefunden hat. Diesen Vorschlag greifen wir gerne auf.

Im Sommer 2026 werden daher nun alle BürgerInnen, die ihren 
80. Geburtstag und Goldene Hochzeit in der 1. Jahreshälfte 
2026 feiern, eingeladen.

Im Sommer 2027 werden dann alle BürgerInnen, die ihren 
80. Geburtstag und Goldene Hochzeit in der 2. Jahreshälfte 
2026 und der 1. Jahreshälfte 2027 feiern, eingeladen.

Die offi zielle Einladung geht allen rechtzeitig auf dem Postweg 
zu.

Aufgepasst –

ab 2026 ändert sich
 

der Turnus des 

JUBEL-KAFFEES!
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Sitzungstermine Februar 2026
Die Stadt Leutershausen lädt zu folgender Sitzung im  
Februar 2026 ein

BAU-, VERGABE- UND UMWELTAUSSCHUSS

Dienstag, 10.02.2026, 19.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses

Über den nachfolgenden QR-Code können Sie�  
sich gerne ab ca. einer Woche vor der jeweili-
gen Sitzung über die Themen informieren.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über das Recht  
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Stadtrats, der ersten Bürgermeisterin oder des 
ersten Bürgermeisters, des Kreistags, der Landrätin, des Landrats
am Sonntag, 08. März 2026
1.		  Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichnete(n) 

Wahl(en) 
		  [x] der Stimmbezirke der Stadt Leutershausen
		  [x] wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 bis 20. Februar 

2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)
		  [x] während der Dienststunden
		  im Rathaus Leutershausen, Am Markt 1-3, 91578 Leuters-

hausen, Einwohnermeldeamt, Zimmer-Nr. 02
		  für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlbe-

rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

		  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2.		  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

		  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Be-
schwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.		  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15. Februar 2026 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahl-
recht nicht ausüben zu können.

4.		  Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, 
in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht.

5.		  Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben
5.1 	 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Ab-

stimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein aus-
gestellt hat,

5.2. 	 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hier-
für nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3. 	 durch Briefwahl.
6.		  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person.
		  Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15.00 Uhr,
		  im Rathaus Leutershausen, Am Markt 1-3, 91578 Leuters-

hausen, Einwohnermeldeamt, Zimmer-Nr.02,
		  schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-

nisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzli-
cher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.

6.2 	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person, wenn

		  a)	sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 
Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 
Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. 
Nrn. 1 und 3) versäumt hat,

		  b)	 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten 
Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,

		  c)	 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt wor-
den ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen 
wurde.

		  Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeich-
neten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, elektronisch 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.

7.		  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie 
oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Per-
son infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst 
beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf 
sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaub-
haft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der 
wahlberechtigten Person entspricht.

8.		  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
		  a)	 je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
		  b)	einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
		  c)	 einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist,
		  d)	ein Merkblatt für die Briefwahl.
		  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt 

oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden 
nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

9. 		 Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere 
Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung 
der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Ver-
langen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtig-
te Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen 
selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedie-
nen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberech-
tigten Person handelt.
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10. 	 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten 
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

11. 	 Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sor-
gen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils 
zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht.

		  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

03.02.2026
gez. Ruppert, Wahlleiter

Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Höchstetten
Am Samstag, den 21. Februar 2026 findet um 19.30 Uhr im Kultur-
zentrum Höchstetten die Jahreshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft Höchstetten statt.
Tagesordnung:
1.		 Begrüßung
2.		 Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2025
3.		 Bericht des Vorstandes
4.		 Kassenbericht
5.		 Entlastung des Vorstand und Kassier
6. 		Verwendung des Jagdpachtes
7. 		 Wünsche und Anträge

Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen.

Wolfgang Kriegbaum, Jagdvorsteher

Jahresversammlung  
der Jagdgenossenschaft Rauenbuch
am Freitag, den 27. Februar 2026 um 19.30 Uhr im Straßenwirts-
haus.
Tagesordnung:
1.		 Begrüßung
2.		 Verlesung der Niederschrift vom	Vorjahr
3.		 Kassenbericht
4.		 Bericht der Kassenprüfer
5.		 Bericht des Jagdpächters
6.		 Mitteilungen
7.		 Wünsche und Anfragen

Es ergeht an alle Jagdgenossen herzliche Einladung

gez. Matthias Wachmeier, Jagdvorsteher

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 
(StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008)
Folgende Übung wurde angemeldet:
Art der Übung:	 Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen
Zeitraum:	 02.02.2026 - 27.02.2026
Besonderheiten:	 keine
Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschäden möglichst 
zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der 
oben genannten Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen.

Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzansprü-
chen bei Manöverschäden wird auf das Handblatt der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle, 
Regionalbüro Süd Nürnberg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürn-
berg, Tel. 0911/99261-0, Fax 0911/99261-185, hingewiesen.
Die Handblätter können dort angefordert werden.

Vereidigung des Feldgeschworenen  
für Brunst
In der öffentlichen Stadtratssitzung am 20.01.2026 wurde Herr 
Richard Geltner als Siebener für die Gemarkung Brunst vereidigt.
Feldgeschworene wirken in Bayern bei der Kennzeichnung von 
Grundstücksgrenzen und Flurstücken mit. Sie setzen Grenzsteine 
höher oder tiefer, entfernen Vermessungspunkte oder ersetzen 
beschädigte Vermessungspunkte. Als Hüter der Grenzen, Mittler 
bei Grenzstreitigkeiten und Abmarkungen in Gemeindegebieten 
arbeiten sie eng mit Vermessungsbeamten zusammen.
(v. l. n. r.: Herr Richard Geltner, 1. Bürgermeister Markus Liebich)

☛ Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
•  für Ihre gewerbliche/kostenpflichtige Anzeige bis 

Montag, 16.2.2026, 18.00 Uhr, an den Krieger-Verlag, 
 	 Tel. 07953/9801-0, Fax 07953/9801-90, 
 	 E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

•  für Ihre kostenfreie Beiträge (Vereine, Verbände, Kirchen) 
für den redaktionellen Teil bis Donnerstag, 12.2.2026, 
16.00 Uhr, an die Stadt Leutershausen, Tel. 09823/951-0, 
mitteilungsblatt@leutershausen.de oder pflegen Sie Ihren 
Beitrag über Ihre persönlichen Zugangsdaten ins Redak-
tionssystem ein.

Nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes: 
Freitag, 20. Februar 2026

Alle wichtigen Informationen zu Ihrem kostenfreien Beitrag 
sind in der Handreichung zusammengefasst. Sie finden 
diese hier: 
www.leutershausen.de/rathaus/mitteilungsblatt/
anzeigenschaltung-vereine oder über diesen 
QR-Code:
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Beschlüsse der öffentlichen Stadtratssitzung 
vom 09.12.2025
Protokollgenehmigung; Genehmigung des Protokolls der 
öffentlichen Stadtratssitzung vom 25.11.2025
Beschluss:
Das Protokoll der öffentlichen Stadtratssitzung vom 25.11.2025 
wird wie vorgelegt genehmigt.  

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  16
Nein-Stimmen:		    0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

 
Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung vom 17.02.2002

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt folgende Aufhebungssatzung:
Aufhebungssatzung über die Satzung der Stadt Leutershau-
sen über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des Auf-
wandes für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder 
Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Grün-
anlagen und Kinderspielplätzen (Ausbaubeitragssatzung - 
ABS) vom 17.10.2002, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 01.08.2005
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes vom 26.06.2018 erlässt die Stadt Leutershau-
sen folgende

Aufhebungssatzung
§ 1

Aufhebung
Die Satzung der Stadt Leutershausen über die Erhebung von 
Beiträgen zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, 
Plätzen, Parkplätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen (Aus-
baubeitragssatzung -ABS) vom 17.10.2002, geändert durch 
1. Änderungssatzung vom 01.08.2005 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

gez.
Markus Liebich
1. Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:		    0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

 
Aufhebung der Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung der Stadt Leutershausen (Wasserabgabe-
satzung -WAS) vom 04.10.2016
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt folgende Aufhebungssatzung:

Aufhebungssatzung
für die

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
der Stadt Leutershausen (Wasserabgabesatzung - WAS) 

vom 04.10.2016
Auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 
2020-1-1-I) erlässt die Stadt Leutershausen folgende

Aufhebungssatzung:
§ 1

Aufhebung
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der 
Stadt Leutershausen (Wasserabgabesatzung - WAS) vom 
04.10.2016 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

Markus Liebich
1. Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

 
Aufhebung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung der Stadt Leutershausen (BGS/WAS) vom 
04.10.2016

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt folgende Aufhebungssatzung:

Aufhebungssatzung
für die

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/WAS) vom 04.10.2016

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Stadt Leutershausen folgende

Aufhebungssatzung:
§ 1

Aufhebung 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/WAS) vom 04.10.2016 wird auf-
gehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

gez.
Markus Liebich
1. Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

 
Aufhebung der Satzung für die öffentliche Entwässerungs-
anlage der Stadt Leutershausen vom 09.10.1998

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt folgende Aufhebungssatzung:

Aufhebungssatzung
für die

Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt 
Leutershausen (Entwässerungssatzung - EWS) vom 

09.10.1998

Auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Baye-
rischen Wasserhaushaltsgesetzes (BayWG) erlässt die Stadt 
Leutershausen folgende

Aufhebungssatzung: 
§ 1

Aufhebung
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt 
Leutershausen (Entwässerungssatzung - EWS) vom 09.10.1998 
wird aufgehoben.
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§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025
gez.
Markus Liebich
1. Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 
 

Aufhebung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung vom 01.12.2010
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt folgende Aufhebungssatzung:

Aufhebungssatzung
für die

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/EWS) vom 01.12.2010

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Stadt Leutershausen folgende

Aufhebungssatzung: 
§ 1

Aufhebung
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/EWS) vom 01.12.2010 wird auf-
gehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025
gez.
Markus Liebich
1. Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

Erlass einer Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Ausflugsort Leutershausen für das Jahr 2026 - Art. 5 Bay-
LadSchlG 
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt dem Erlass einer Verordnung über die Öff-
nung von Verkaufsstellen im Ausflugsort Leutershausen für das 
Jahr 2026 gem. Art. 5 BayLadSchlG zu. Der Text der Verordnung 
ist als Anlage diesem Protokoll beigefügt. 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 
 

Beschlussfassung zur Absetzung des Altstadtsommermarktes
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Aufhebung des Altstadtsommermarktes 
ab dem Jahr 2026 gemäß § 69b Abs. 3 Satz 2 GewO zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

Erlass einer Verordnung der Stadt Leutershausen über die 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anläss-
lich von Märkten, Messen, großen kulturellen, religiösen, 
traditionellen, historischen oder sportlichen Ereignissen und 
Festen oder ähnlichen Veranstaltungen, die eine erhebliche 
Zahl von Besuchern anziehen, im Stadtteil Leutershausen für 
das Jahr 2026
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt einer Verordnung der Stadt Leutershausen 
über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
anlässlich von Märkten, Messen, großen kulturellen, religiösen, 
traditionellen, historischen oder sportlichen Ereignissen und Fes-
ten oder ähnlichen Veranstaltungen, die eine erhebliche Zahl von 
Besuchern anziehen, im Stadtteil Leutershausen für das Jahr 
2026 gem. Art. 6 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes (Bay-
LadSchlG) zu. Der Text der Verordnung ist als Anlage diesem 
Protokoll beigefügt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  18
Nein-Stimmen:	    	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 

 
Erlass einer Verordnung der Stadt Leutershausen über die 
Öffnung von Verkaufsstellen an verkaufsoffenen Nächten an 
Werktagen für das Jahr 2026
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt einer Verordnung der Stadt Leutershausen 
über die Öffnung von Verkaufsstellen an verkaufsoffenen Nächten 
an Werktagen für das Jahr 2026 gem. Art. 7 Abs. 1 und 2 des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes (BayLadSchlG) zu. Der Text 
der Verordnung ist als Anlage diesem Protokoll beigefügt.  

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:		    0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19 
 

Vorbereitung und Aufstellung des Bayerischen Städtebauför-
derprogramms 2026
Beschluss:
Für das kommende Jahr 2026 wird ein Antrag auf Städtebauför-
derung eingereicht. Die Maßnahme bezieht sich konkret auf die 
„Sanierung Altstadt“. Grundlage für die Antragstellung ist die vor-
liegende Bedarfsmitteilung, die den aktuellen Bedarf und die Not-
wendigkeit der Sanierungsmaßnahme darlegt. Der Antrag wird 
entsprechend dieser Bedarfsmitteilung formuliert und eingereicht, 
um die erforderlichen Fördermittel für die geplanten Sanierungs-
arbeiten zu beantragen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		  19
Nein-Stimmen:	   	   0
Persönlich beteiligt:	   0
Anwesende Mitglieder:	 19

FUNDBÜRO
Das Fundbüro im Rathaus, Erdgeschoss, links, Zimmer 02,
Frau Archut (Tel. 09823/951-16) teilt mit:

GEFUNDEN:
•	 Fahrradschlüssel
•	 Smartwatch (Band orange)
•	 Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln (blauer Anhänger mit Kfz-

Kennzeichen)
•	 Schlüssel mit Anhänger (lila/glitzer)
•	 Kinderbrille (Rahmen bunt)



Haben Sie noch Fragen? Unsere Personalverwaltung steht Ihnen gerne telefonisch unter 09823/951-13 für 
Fragen zur Verfügung.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich gerne bei uns bis zum 22. Februar 2026.

Sie finden bei uns ein lebendiges und inspirierendes Umfeld in das Sie Ihre Ideen und Erfahrungen 
einbringen können.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt. Die Gleichstellung aller Bewerber (m/w/d) ist für uns selbstverständlich.

Nutzen Sie Ihre Chance, gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft! Stadt Leutershausen – Ihre Zukunft beginnt hier.



Sind noch Fragen offen? Dann ruf uns einfach an!
Die Personalverwaltung steht dir gerne telefonisch unter 09823/951-13 für Fragen zur Verfügung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt. Die Gleichstellung aller Bewerber (m/w/d) ist für uns selbstverständlich.
Klingt das nach dir? Bist du bereit für eine aufregende Ausbildung? Dann Starte deine Zukunft bei uns!
Dann bewerben dich gerne bei uns bis zum 22. Februar 2026.
Bei uns erwartet dich ein dynamisches und inspirierendes Umfeld, in dem du deine Ideen einbringen und
wirklich etwas bewirken kannst.

Nutzen Sie Ihre Chance, gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft! Stadt Leutershausen – Ihre Zukunft beginnt hier.



Haben Sie noch Fragen?
Unsere Personalverwaltung steht Ihnen gerne telefonisch unter 09823/951-18 für Fragen zur Verfügung.
Sie fühlen sich angesprochen ?
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns bis zum 01. März 2026.
Sie finden bei uns ein lebendiges und inspirierendes Umfeld in das Sie Ihre Ideen und Erfahrungen ein-
bringen können. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung und 
Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
Die Gleichstellung aller Bewerber (m/w/d) ist für uns selbstverständlich.

Nutzen Sie Ihre Chance, gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft! Stadt Leutershausen – Ihre Zukunft beginnt hier.



Haben Sie noch Fragen?
Unsere Personalverwaltung steht Ihnen gerne telefonisch unter 09823/951-18 für Fragen zur Verfügung.
Sie fühlen sich angesprochen ?
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns bis zum 01. März 2026.
Sie finden bei uns ein lebendiges und inspirierendes Umfeld in das Sie Ihre Ideen und Erfahrungen ein-
bringen können.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt. Die Gleichstellung aller Bewerber (m/w/d) ist für uns selbstverständlich.

Nutzen Sie Ihre Chance, gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft! Stadt Leutershausen – Ihre Zukunft beginnt hier.



Unser Gewerbe – Unsere StadtUnterstützen Sie...
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Individuell auf Sie abgestimmt

FRANKENBRUNNEN Miwa
Glasfl aschen 12 x 0,7-l-Kiste + 3,30 Pfand12,50

11,50

Getränkemarkt Neiderer
Steinweg 10   -   Leutershausen   -   Tel. oder Fax 0 98 23/80 18

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.30 - 18.00 Uhr, Mi. 8.00 - 12.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr    Angebote Abholpreise     ab 20,– H Kartenzahlung           Inhaber: Martin Neiderer

HAUF, Dinkelsbühl: 2 Flaschen HELL od. 
ALKFREI GRATIS zu jeder Kiste Hell/Alkfrei 
20 x 0,5 l  + 3,10 + 0,16 Pfand

Unser TOUCHDOWN zum Super Bowl:

DEIT – Alle Sorten
12 x 1-l-Kiste – PET

Frische Grillhähnchen, 
Haxen, Schäufele

Gegenüber Grillservice AUST
Jeden Freitag:

Verschiedene 
Whisky-Spezialitäten: 

Kauzen Ochsenfurt: Alle Sorten
in 20 x 0,5-l-Kiste + 3,10 Pfand 4,44

· Bourbon  z. B. Woodford Reserve, Gentlemen Jack, ...
· Irish   z. B. Kilbeggan, Born Irish, ...
· Scotch z. B. Talisker, Auchentoshan, ...

ß

P u r e ,  n a t ü r l ic h e  P fl e g e  f ü r  e in
s t r a h le n d e s  A u s s e h e n ,  d ie  w ir k t !

P u r e ,  n a t ü r l ic h e  P fl e g e  f ü r  e in
s t r a h le n d e s  A u s s e h e n ,  d ie  w ir k t !

P u r e ,  n a t ü r l ic h e  P fl e g e  f ü r  e in

Unsere Serie 
„PREMIER CRU“

gibt Ihrer Haut die 
Feuchtigkeit und 
Energie zurück, 
die sie braucht.

Te s t e n  S ie  je t z t
 z u m  S o n d e r p r e is  m it

Te s t e n  S ie  je t z t
 z u m  S o n d e r p r e is  m it

Te s t e n  S ie  je t z t

2 0  %  R a b a t t
 z u m  S o n d e r p r e is  m it

2 0  %  R a b a t t
 z u m  S o n d e r p r e is  m it

( a u f  a l le  P r o d u k t e ,  a u s g e n o m m e n  N a c h f ü l l t ie g e l)
2 0  %  R a b a t t

( a u f  a l le  P r o d u k t e ,  a u s g e n o m m e n  N a c h f ü l l t ie g e l)
2 0  %  R a b a t t

Angebot gültig bis zum 06.03.2026. Aktionspreis nicht mit anderen Angebot gültig bis zum 06.03.2026. Aktionspreis nicht mit anderen 
Rabattaktionen kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Elektro-Sanitär GmbH Untere Vorstadt 8/9, Leutershausen
Telefon 0 98 23/9 29 90

www.elektro-sanitaer-kuestner.de
E-Mail: Kuestnercomfort@t-online.de

Ihr Fachbetrieb

Jura J8 (EA) Kaffeevollautomat

Vorführgerät ca. 800 Tassen
31 Spezialitäten auf Knopfdruck

1799,- €    1599,- €1799,- € 1799,- € 1799,- € 1799,- € 1799,- € 



Unser Gewerbe – Unsere Stadt ... und kaufen Sie 
ganz lokal vor Ort.

Komplettes Ausflugsprogramm mit 
Chamoix, Genf, Montreux, Gstaad & 
Évian-les-Bains
Fahrt mit dem Panoramazug 
GoldenPass Panoramic
Besuch einer regionalen Käserei 

INKLUSIVE

Yvoire

Schiffsfahrt auf dem Genfer See

Tel. 09823/924124, Fax 09823/924122

Am Markt 23
91578 Leutershausen

5-tägige Busreise
statt  ab T 499 
jetzt ab p.P. T

Sie sparen T 100 p.P. nur mit 
zeitlich befristetem Akti ons-
Code

399
ab / bis 

Ansbach möglich

Genfer Seenzauber
Einzigartige Erlebnisse 

in der Schweiz & Französischen Alpen

APOTHEKER WOLFGANG REDLIN e.K.

Arzneimittel vorbestellen mit
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

/apothekeleutershausen

Unsere Apotheke jetzt 
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Fax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

Kostenlose Pfl egebox im 
Wert von 42€ *

Wussten Sie…
…dass jeder Pfl egebedürftige 
Anspruch auf bis zu 42 €* pro 
Monat für Pfl egehilfsmittel hat?
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Individuell auf Sie abgestimmt

Individuell auf Sie abgestimmtProdukte auswählbar

Pfl egehilfsmittel dienen der Unterstützung und Erleichterung der häuslichen Pfl ege. 
Ab Pfl egegrad 1 haben pfl egebedürftige Menschen, die zu Hause leben, einen Anspruch auf einen 
Zuschuss von 42,- Euro* monatlich für Pfl egehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind. Wenn Sie 
weitere Fragen rund um das Thema Pfl egehilfsmittel haben, stehen wir Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.

* Bis zu einem Betrag von 42,- Euro pro Monat auf Antrag bei der Pfl egekasse. 
Anspruch hat jeder Pfl egebedürftige, der zu Hause versorgt wird und pfl egeversichert ist.

   

KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN.

Bei Interesse melden Sie sich zur Absprache beim KRIEGER-VERLAG, Tel. 0 79 53/98 01-40.

PS: FCFS – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Anzeigengröße nur ¼ Seite möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Farbzuschlag bei dieser 
Gemeinschaftsaktion, bei mind. 6 Veröffentlichungen 

im Jahr, jeweils nur 12,– Euro zzgl. MwSt. ist.

HIER
An ALLE Gewerbetreibenden von Leutershausen 

WIR HABEN NOCH ZWEI PLÄTZE FREI!
VON LEUTERSHAUSENER FIRMEN FÜR LEUTERSHAUSEN
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NEUES AUS DEM RATHAUS

Standes- und Gewerbeamt nur mit Termin
Aufgrund personeller Gründe stehen das Standesamt und das 
Gewerbeamt im Zeitraum vom 01.02.2026 bis einschließlich 
31.08.2026 nur eingeschränkt zur Verfügung. In diesem Zeit-
raum ist für alle Anliegen eine vorherige Terminvereinbarung 
erforderlich, um eine zügige Bearbeitung sicherzustellen.

Das Standes- und Gewerbeamt Leutershausen ist wie folgt zu 
erreichen:

Standesamt
E-Mail: 	 standesamt@leutershausen.de	
	 Tel. 	09823/951-28
		  09823/951-24

Gewerbeamt
E-Mail: 	 gewerbe@leutershausen.de	
	 Tel. 	09823/951-28
		  09823/951-24

NEUES AUS DEM MUSEUM

TIPPS UND HINWEISE

Bauen ohne Baugenehmigung – Hinweis
Der Bauausschuss hat bereits im November 2019 festgelegt, 
dass für ohne Genehmigung errichtete Bauwerke künftig 
grundsätzlich keine nachträgliche Baugenehmigung und 
keine Abweichung vom Bebauungsplan erteilt wird.
Das Bauen ohne erforderliche Genehmigung kann eine Bau-
einstellung, Rückbau oder Nutzungsuntersagung sowie emp-
findliche Bußgelder nach sich ziehen. Nach § 79 BayBO 
handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne 
Genehmigung oder abweichend davon baut, ändert, nutzt 
oder abbricht; es können Bußgelder bis zu 500.000 € ver-
hängt werden.
Bereits Vorbereitungshandlungen (z. B. Baugrubenaushub) 
können genehmigungspflichtig sein.
Bitte informieren Sie sich daher vor Beginn baulicher Maß-
nahmen beim zuständigen Bauamt.
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bauamtes gerne zur Verfügung.

Hinweis zur Sauberkeit am Bahnübergang 
Wiedersbach
In letzter Zeit sind vermehrt Beschwerden über Verunreinigungen 
im Bereich des Bahnübergangs in Wiedersbach eingegangen. 
Dabei wurde festgestellt, dass Hunde dort ihr Geschäft verrichten 
und die Hinterlassenschaften nicht entfernt werden.
Wir fordern daher alle Hundehalterinnen und Hundehalter ein-
dringlich dazu auf, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde unver-
züglich zu beseitigen. Die Einhaltung dieser Pflicht ist Vorausset-
zung für ein sauberes und rücksichtsvolles Miteinander.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei Verstößen gegen diese 
Pflicht ein Bußgeld von bis zu 150,00 € erhoben werden kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr verantwortungsbe-
wusstes Handeln.

Gebäuderückarbeiten am Gasberg
Am Gasberg werden die Kranarbeiten bis voraussichtlich Ende 
Februar fortgeführt.
Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, ist 
es notwendig, den Gasberg und den Fußweg hinter dem Kinder-
garten vollständig zu sperren.
Der Fußweg ist außerhalb der Arbeitszeiten passierbar.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sperrung des Verkehrs in der Innenstadt 
Leutershausen für das Bunte Treiben  
am Röhrenbrunnen 2026
Wegen des Bunten Treibens am Röhrenbrunnen wird die Innen-
stadt zwischen den beiden Tortürmen wie folgt vollständig ge-
sperrt:
Dienstag, 17.02.2026, 12.00 Uhr - 14.30 Uhr
Die Umleitung erfolgt über die May-, Hans-Wagner- und Hans-
Schreyer-Straße sowie umgekehrt. 
Wir bitten alle Anlieger der gesperrten Straße um Verständnis.

Notruf Erdgasversorgung:
N-Ergie Nürnberg: Telefon 01802/71 36 00 oder 0911/26 39 84.



15 Nr. 2 / Freitag, 6. Februar 2026

Für Waldbesitzer: Untergruppenversammlung 
der Forstbetriebsgemeinschaft Ansbach-Fürth
Waldbegang zum Thema Waldbau und Förderung.
Am Freitag, den 27.02.2026 um 14.00 (Dauer ca. 2 Stunden) findet 
die Untergruppenversammlung der FBG Ansbach-Fürth für den 
Bereich Leutershausen zusammen mit dem Revierleiter Lorenz 
Dießl (Forstrevier Herrieden, AELF Ansbach) statt. 
Treffpunkt ist der Wanderparkplatz in der Weidlach zwischen 
Jochsberg und Buch am Wald. Eingeladen sind alle interessierten 
Waldbesitzer (keine Anmeldung nötig).

Information zur Kommunalwahl
Informationsveranstaltung Bürgerforum Leutershausen/SPD
•	 am Montag, den 09.02.2026 um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in 

Jochsberg
•	 	am Mittwoch, den 11.02.2026 um 19.30 Uhr im Gasthof Neue 

Post in Leutershausen
•	 	am Donnerstag, den 19.02.206 um 19.30 Uhr im Schulhaus in 

Weißenkirchberg
•	 	am Sonntag, den 22.02.2026 um 9.30 Uhr in der Pfarrscheune 

in Neunkirchen

Information zur Kommunalwahl
Informationsveranstaltung Grüne/ALL
•	 Donnerstag, 05.02.2026, 19.30 Uhr

Straßenwirtshaus - Neunkirchen, Politikstammtisch
•	 	Freitag, 06.02.2026, 19.30 Uhr

Höchstetten, Dorfhaus
•	 	Samstag, 14.02.2026, 13.00 - 16.00 Uhr

Info-Stand, Edeka Schuler
•	 	Dienstag, 17.02.2026, ab 19.00 Uhr

Gasthof Krone, Nebenzimmer, Stammtisch
•	 	Samstag, 21.02.2026, 13.00 - 16.00 Uhr

Info-Stand, Edeka Schuler

KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auerbach
Sonntag, 08.02.2026
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günter Wostratzky
Sonntag, 05.02.2026
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikantin Karoline Stiegler

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Geslau-Frommetsfelden
Sonntag, 08. Februar – Sexagesimä
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann).
Sonntag, 15. Februar – Estomihi
	10.15 Uhr	 Konfetti-Gottesdienst mit Taufe (Pfr. Dr. Neumann)

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Jochsberg
Sonntag, 08.02.2026 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche St. Mauritius (mit 

Pfarrer i. R. Dr. Oechslen) 
Sonntag, 15.02.2026 
	10.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Dekan i. R. 

Hans Stiegler)	
10.30 Uhr 	 Kindergottesdienst, Gemeindehaus	

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Leutershausen
Sonntag, 08.02.2026 
	 9.30 Uhr 	Kindergottesdienst, Lutherhaus	
	 9.30 Uhr 	Lichtspurgottesdienst zur Marriage Week, Lutherhaus
		  (mit Dekan Rainer Horn) 
Sonntag, 15.02.2026 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst, Lutherhaus 
		  (mit Dekan i. R. Hans Stiegler)
	 9.30 Uhr 	Kindergottesdienst, Lutherhaus	
Mittwoch, 18.02.2026 
	15.30 Uhr 	Gottesdienst, Wohnpark am Weiher
		   mit Pfarrer Carsten Friedel) 

Die Tafel in Leutershausen 
Samstag von 14:45 - 15:30 Uhr 

im evangelischen Gemeindehaus Leutershausen, Kirchenplatz 8

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen 
und Wiedersbach
Sonntag, 8. Februar 2026
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, 
		  Pfrin. Teresa Sichermann
	10.15 Uhr	 Gottesdienst in Wiedersbach, 
		  Pfrin. Teresa Sichermann
Sonntag, 15. Februar 2026
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, 
		  Pfr. i. R. Dr. Rainer Oechslen
	10.15 Uhr	 Gottesdienst in Wiedersbach, 
		  Pfr. i. R. Dr. Rainer Oechslen
Sonntag, 22. Februar 2026
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, 	
		  Pfrin. Teresa Sichermann
	10.15 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl, 
		  Pfrin. Teresa Sichermann

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Weißenkirchberg
Mittwoch, 04.02.2026
	10.00 Uhr 	Bibellesestunde im Gemeindehaus WKB
Samstag, 07.02.2026
	 9.30 Uhr 	Kinderspaß
Sonntag, 08.02.2026
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindehaus WKB (Pfarrer Balzer), 

anschließend Kirchenkaffee
Donnerstag, 12.02.2026
	14.00 Uhr 	Seniorenkreis – Fasching mit Manfred Strauß
Sonntag, 15.02.2026
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindehaus WKB (Prädikantin 

Helga Schmeck)

Katholische Filiale Leutershausen
Regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen:
	9:.00 Uhr	 Sonntag: Amt
1. Sonntag im Monat: Begegnung nach dem Gottesdienst

Veränderungen und Hinweise: www.regionalpfarrei.de
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ABFALLWIRTSCHAFT

Mobile Problemabfallsammlung im Landkreis 
Ansbach – Wichtige Hinweise für eine sichere 
und reibungslose Anlieferung
Für die Abgabe von Problemabfällen, die bei der mobilen Problem-
abfallsammlung entsorgt werden sollen, gelten wichtige Regelun-
gen und Verhaltenshinweise, die sowohl der Sicherheit der Betei-
ligten als auch einem geordneten Ablauf der Sammlung dienen.
Die Anlieferung von Problemabfällen ist ausschließlich Bürgerin-
nen und Bürgern des Landkreises Ansbach vorbehalten, die an 
die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind. Die 
Kosten für die Entsorgung werden über die Abfallgebühren getra-
gen. Vor dem Besuch der mobilen Sammlung sollten sich Anlie-
fernde darüber informieren, ob der jeweilige Problemabfall an-
genommen wird. Hierfür steht das Abfall-ABC auf der 
Internetseite des Landkreises Ansbach unter www.landkreis-ans-
bach.de zur Verfügung. Bei einzelnen Abfällen sind dort auch 
Mengenbegrenzungen aufgeführt. Pro Anlieferfahrzeug und 
Sammlungstag dürfen maximal haushaltsübliche Mengen abge-
geben werden. Diese entsprechen dem Volumen von bis zu zwei 
Wäschekörben. Zusätzlich können bis zu fünf Eimer flüssige 
Wandfarbe angeliefert werden. Feste Farbreste sind über den 
Restabfall zu entsorgen.
Am Sammelplatz ist darauf zu achten, dass Containerstandplätze 
sowie Zufahrten für die Entsorgungsfahrzeuge freigehalten wer-
den. Da bei jeder Sammlung drei Lkw im Einsatz sind, wird ent-
sprechend Platz benötigt. Sollte es zu Wartezeiten kommen, sind 
Anliefernde gebeten, Abstand zu halten, damit die Fahrzeuge 
problemlos rangieren können. Die Anlieferung erfolgt nach Mög-
lichkeit im Einbahnstraßensystem. Es ist zwingend erforderlich, 
eine Warteschlange zu bilden und im Fahrzeug sitzen zu bleiben. 
Ein vorzeitiges Aussteigen oder Weitergehen zu Fuß beschleunigt 
den Ablauf nicht. Auch Anliefernde zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
müssen sich in die Warteschlange einreihen und besonders auf 
ihre eigene Sicherheit achten. Problemabfälle dürfen keinesfalls 
vor dem Eintreffen der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. Aus-
tretende Chemikalien können Mensch und Umwelt gefährden. Die 
Abfälle sind bis zur Aufforderung durch das Fachpersonal bei sich 
zu behalten. Die Produkte müssen in der Originalverpackung 
angeliefert werden. Substanzen dürfen nicht miteinander ver-
mischt werden, um gefährliche chemische Reaktionen zu ver-
meiden. Die Anlieferung hat in stabilen Kisten, Kartons oder ver-
schlossenen Kanistern zu erfolgen.
Der Landkreis Ansbach bittet alle Anliefernden, die Anweisungen 
des Personals vor Ort unbedingt zu befolgen. Nur so kann eine 
sichere, umweltgerechte und zügige Entsorgung gewährleistet 
werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle 
des Landratsamtes Ansbach
Telefon (0981) 468-1110  
Telefax (0981) 468-18 1110  
E-Mail: pressestelle@landratsamt-ansbach.de

Problemabfallsammlung Leutershausen: 
Termin:	 Freitag, 13.03.2026	  09:30 – 10:45 Uhr 
	 Samstag, 10.10.2026	  12:00 – 13:15 Uhr
Ort:	 Kirchweihplatz, Leutershausen 

Witterungsbedingte Störungen der Müllabfuhr
Wir möchten Sie darüber informieren, dass es seit dem 2. Januar 
2026 aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse durchgehend 
zu Störungen im Betriebsablauf der Abfallabfuhr gekommen ist.
In Einzelfällen waren Straßen wegen der schlechten Fahrbahn-
verhältnisse sowie aufgrund fehlender Räum- und Streumaßnah-
men für die Entsorgungsfahrzeuge nicht gefahrlos befahrbar. Die 

Müllwerker haben zwar versucht, diese Straßen erneut anzufah-
ren, jedoch war es organisatorisch nicht möglich, die betroffenen 
Bereiche zu einer anderen Tageszeit oder an einem anderen Tag 
nochmals einzuplanen, da andernfalls die Durchführung der übri-
gen Touren nicht hätte gewährleistet werden können. Eine Nach-
leerung konnte in diesen Fällen daher nicht erfolgen.
Sofern komplette Ortschaften oder Ortsteile betroffen waren, 
wurden diese erneut angefahren.
Im Bedarfsfall können Bürgerinnen und Bürger für den Restabfall 
Zusatzrestabfallsäcke erwerben. Für die entfallene Leerung wird 
in diesen Fällen eine Rückerstattung gewährt.

Überfüllte Kleidercontainer im Stadtgebiet    
Seit nunmehr Wochen spitzt sich die Lage an den Kleidercontai-
nern im Stadtgebiet zu:
Säcke werden vor den vollen Containern abgeladen und stapeln 
sich bereits. Dies sorgt nicht nur für ein unansehnliches Stadtbild, 
sondern führt auch zu Ungeziefer!
Da die Kleidung unter den gegebenen Wetterbedingungen nass 
wird, ist diese nicht mehr zu gebrauchen.
Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger: Sollten die Con-
tainer voll sein, bitten wir Sie, Ihre Kleidersäcke wieder mit nach 
Hause zu nehmen. 
Zudem ist auch das Abstellen von Müll und Hausrat auf dem ge-
samten Gebiet der Stadt verboten.

SCHULEN

Tag der offenen Tür Theresien-Gymnasium
Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ansbach, 
Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gym-
nasium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, veranstaltet 
einen „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 13. März 2026, in der Zeit 
von 14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich eingela-
den. Wir bieten den Eltern und Kindern die Möglichkeit, die Schu-
le unter fachkundiger Führung zu besichtigen. Geplant sind ver-
schiedene Vorführungen, bei denen auch die Kinder aktiv werden 
können. Zudem informieren wir über die Offene Ganztagesschule 
sowie über die Tablet-, Theater- und Bläserklassen.

Tag der offenen Tür Platen-Gymnasium
Das Platen-Gymnasium Ansbach veranstaltet am Samstag,  
07. März 2026, von 10.00 – 13.00 Uhr eine Informationsveranstal-
tung zum Übertritt an das Gymnasium sowie zu den Angeboten 
der Fachbereiche. 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Elternbeirat und SMV stehen für Ge-
spräche und Fragen zu Verfügung. 
Weitere Informationen: www.platen-gymnasium.de 

Informationstag  
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am Freitag, 
20.03.2026 zum Studieninformationstag am Campus Triesdorf 
ein. Neben der Vorstellung des Studienangebots besteht die Mög-
lichkeit, an Schnuppervorlesungen und Führungen über den Cam-
pus teilzunehmen. Nähere Informationen unter https://www.hswt.
de/studieninfotage.

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde?
� Finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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VOLKSHOCHSCHULE

VHS Leutershausen
Aufgrund der Umstellung auf ein Jahres-
semester gibt es künftig keine 2 Semester 
mehr, sondern ein Jahresprogramm. Dies 
ist jedoch nicht starr, sondern es können 
ständig auch neue Kurse aufgenommen 
werden. Der Aktualität geschuldet, werden 

wir werden daher kein Programmheft mehr herausgeben, sondern 
monatlich die Kurse im Mitteilungsblatt veröffentlichen. Die Kurs-
texte werden gekürzt veröffentlicht.
Für weitere Informationen können Sie sich in der Stadtbibliothek 
Leutershausen (Tel. 09823/9267646) oder über das Gesamtpro-
gramm der VHS des Landkreises Ansbach informieren.
Das Gesamtprogramm der VHS des Landkreises Ansbach können 
Sie ONLINE unter www.vhs-lkr-ansbach.de einsehen.

Karin Reinhard
Außenstellenleitung VHS Leutershausen

Folgende Kurse werden im Februar/März 2026 angeboten:
K41401A 	  Aquarell- und Zeichenkurs
Rainer Muss
11 Abende, 10.02.2026 - 21.04.2026, 
Dienstag, wöchentlich, 19.00 - 21.15 Uhr
Kulturhaus, Am Ochsenhof 3, Jugendraum (DG), 
Kursgebühr: 123,80 €

In diesem Kurs werden Grundlagen des Malens (Aquarellieren) 
und Zeichnens (Skizzieren) vermittelt. Zunächst geht es darum, 
das Sehen, die Perspektive und räumliche Darstellung, Licht und 
Schatten, Formen und Farben zu erlernen bzw. zu vertiefen. Die-
ser Kurs ist für Anfänger*innen genauso wie für Fortgeschrittene 
gedacht. 

G84401A 	  Türkisch für die Reise
Cagla Saklavci
4 Abende, 11.02.2026 - 11.03.2026, 
Mittwoch, 19.00 - 20.30 Uhr
Kulturhaus, Am Ochsenhof 3, Jugendraum (DG), 
Kursgebühr: 46,00 €

Sie reisen in die Türkei und möchten sich vor Ort sicher verstän-
digen? In diesem Kurs lernen Sie die wichtigsten Wörter und 
Sätze für Flughafen, Hotel, Restaurant und Alltag. Praxisnah, 
leicht verständlich und perfekt für deinen Urlaub – damit aus Ihrer 
Reise ein echtes Erlebnis wird.

C26401A 	 Vorbereitungslehrgang zur staatlichen 
	 Fischerprüfung – Schnellkurs
Heiko Beierle	
Auskunft beim Ausbildungsleiter: 0171/8935085
4 Tage, 19.02.2026 - 22.02.2026, jeweils 8.00 – 18.00 Uhr, 60 Min 
Pause
Alter Postberg 7, Alte Turnhalle, 
Kursgebühr: 200,00 € (keine Ermäßigung) (nicht rabattierbar)

Im Lehrgang werden die Teilnehmenden mit dem erforderlichen 
Wissen zur staatlichen Online-Prüfung vertraut gemacht. Die Teil-
nahme am Kurs ist für die Zulassung zur Prüfung erforderlich. 

K03401B 	  Line -Dance-Kurs für Beginner*innen
Manuela Barr
6 Abende, 24.02.2026 - 31.03.2026, 
Dienstag, wöchentlich, 19.30 - 21.00 Uhr
Alter Postberg 7, Alte Turnhalle, 
Kursgebühr: 48,00 €

Der Line Dance entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts 
hauptsächlich in den USA. Es wird in der Gruppe getanzt, eine 
paarweise Anmeldung ist nicht erforderlich. 

H23403A 	 Fränkisches Traditionsgebäck – Wattenbacher 
Backhauskuchen

Monika Haspel, Hauswirtschaftsmeisterin
1 Abend, 24.02.2026, Dienstag, 19.00 - 22.00 Uhr
Grundschule, Alter Postberg 7, Zi. 01 (Küche), 
Kursgebühr: 31,00 € inkl. Lebensmittelkosten
Ob Hochzeit, Konfirmation oder sonst ein großes Fest. Die Tradi-
tion des Backens im Wattenbacher Haus der Bäuerin war weit 
über die Grenzen der Gemeinde Lichtenau bekannt. Es gab Rühr-
kuchen und Hefegebäck. Damit die Rezepte nicht verloren gehen, 
hat Frau Lisl Großmann sie uns zur Verfügung gestellt. So können 
wir einige Kuchen und Zöpfe nach backen, z. B. Überraschungs-
kuchen, Marmorkuchen, Zitronenkuchen. Sie können gerne Ihre 
eigene Guglhupfform mitbringen sowie Behälter für die Kuchen.

K03402B 	  Line-Dance-Kurs für Fortgeschrittene
Manuela Barr
6 Abende, 25.02.2026 - 01.04.2026, 
Mittwoch, wöchentlich, 19.30 - 21.00 Uhr
Alter Postberg 7, Alte Turnhalle, 
Kursgebühr: 48,00 €

Der Line Dance entwickelte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts 
hauptsächlich in den USA. Es wird in der Gruppe getanzt, eine 
paarweise Anmeldung ist nicht erforderlich. 

A20403A 	  Testamentsgestaltung
Ellen Sandfuchs, Fachanwältin für Erbrecht und Verkehrsrecht
1 Abend, 04.03.2026, Mittwoch, 18.00 - 19.30 Uhr
Gustav-Weißkopf-Schule, Mittelschule, Alter Postberg 7, Mensa
Teilnehmergebühr: 14,00 € (nicht rabattierbar)

Der Kurs gibt einen Überblick über die verschiedenen Regelungs-
möglichkeiten, die einem bei Errichtung eines Testamentes zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus informiert der Vortrag über die 
Formalitäten, die bei einer Testamentserrichtung zu beachten sind 
und gibt wertvolle Tipps zur eigenhändigen Abfassung eines Tes-
taments. 

Freies Gestalten mit Ton
Christine Krach
K50401A 1 Abend, 09.03.2026, 
Montag, 19.00 - 22.00 Uhr, Glasurabend ist am 23.03.2026

K50402A 1 Abend, 10.03.2026 
Dienstag, 19.00 - 22.00 Uhr, Glasurabend ist am 24.03.2026
Ton-Art Leutershausen, Kornblumenweg 20
Kursgebühr: 27,50 € zzgl. Materialkosten (15,20 € je 1 kg Ton)

Verbringen Sie einen kreativen Abend in einer kleinen Töpferwerk-
statt. Ob Sie Gartenkugeln, Nistkästen, Windspiele, Fische, Gar-
tenstelen oder etwas anderes gestalten wollen – die Kursleiterin 
hilft Ihnen gerne dabei, Ihre Ideen zu verwirklichen. 

C22401A 	 Seltene und vergessene Tomaten – richtig 
säen und pflegen

Robert Meier
1 Abend, 16.03.2026, Montag, 19.00 - 21.30 Uhr
Gustav-Weißkopf-Schule, Mittelschule, Alter Postberg 7, Mensa
Teilnehmergebühr: 14,00 € zzgl. 10,00 € Materialkosten, die bar 
im Kurs eingesammelt werden (nicht rabattierbar)

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Tomatenzucht! Im Semi-
nar erhalten Sie jede Menge Informationen – durchaus auch un-
konventionelle –, die nicht nur Ihr Interesse wecken, sondern auch 
Ihre Tomatenzucht auf ein neues Niveau heben.

K91402A 	  Make-up-Basics – wie schminke ich mich
Kristin Diessl, Stylistin
1 Tag, 19.03.2026, Donnerstag, 17.30 - 19.30 Uhr; Kulturhaus, Am 
Ochsenhof 3, Jugendraum (DG)
Kursgebühr: 45,00 € zzgl. 5,00 € Materialkosten, die bar im Kurs 
eingesammelt werden (nicht rabattierbar)

Dieser Schmink-Workshop richtet sich an alle, die etwas Neues 
lernen möchten. In diesem Basic-Workshop lernen Sie, wie Sie 
die kleinen Spuren des Alltags mit einfachen Tricks gekonnt ka-
schieren können. 
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H23405A  Moderne vegetarische Küche 
Ein Kurs für Vegetarier und Nichtvegetarier
Petra Müller
1 Abend, 25.03.2026, Mittwoch, 18.00 - 22.00 Uhr
Grundschule, Alter Postberg 7, Zi. 01 (Küche), 
Kursgebühr: 39,00 €

Wir setzen neue moderne, sommerliche Kochideen zusammen 
um und genießen die Speisen im Anschluss. Auf dem Plan stehen: 
eine sommerliche Bowl, Gemüsesticks mit Dips, gebratene Spitz-
paprikas, ein sommerliches Risotto, Basilikumknödel, Tajine, 
Linsen-Dal, Kartoffel-Cordon-Bleu, Quiche u a.

A20404A Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Ellen Sandfuchs, Fachanwältin für Erbrecht und Verkehrsrecht
1 Abend, 25.03.2026, Mittwoch, 18.00 - 19.30 Uhr
Gustav-Weißkopf-Schule, Mittelschule, Alter Postberg 7, Mensa
Teilnehmergebühr: 14,00 € (nicht rabattierbar)

Der Vortrag informiert über die rechtlichen Voraussetzungen einer 
wirksamen Patientenverfügung, deren Reichweite und auch Gren-
zen. Zudem wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Vorsorgevoll-
macht sowie deren Umfang und inhaltliche Ausgestaltung erläutert.

VEREINE UND VERBÄNDE

Obst- und Gartenbauverein
Anmelden zum Schnapsbrennen 
bei Herrn Weidner, Tel. 0171/6495609

Obstbaumschnitt 
mit dem Landschaftspfl egeverband

Der Landschaftspfl egeverband wird am 7. März 2026 von 9.00 bis 
13.00 Uhr gemeinsam mit der Stadt Leutershausen eine Obst-
baumschnittaktion in Leutershausen durchführen.
Hierbei kann jeder, der Interesse hat, mitmachen – Jung und Alt, 
Erfahrene und Anfänger – alle sind willkommen. An diesem Akti-
onstag werden unter fachlicher Anleitung von Baumwarten alte 
Obstbäume in Leutershausen gepfl egt. Im Vordergrund stehen 
dabei Spaß und Erfahrungsaustausch. 
Wo: städtisches Flurstück – oberhalb der städt. Lagerfl ächen für 
Astschnitt (Richtung Lenzersdorf), keine Anmeldung erforderlich, 
einfach kommen. Wenn Handsäge, Stangensäge, Handschere 
vorhanden, bitte mitbringen

Gesangverein 1836 Leutershausen
Verabschiedung in feierlicher Runde
Der Gesangverein 1836 Leutershausen verab-
schiedet sich von seinen Kinderchorleiterinnen  

Kathrin Albrecht und Barbara Reinert, die nach zehn Jahren 
Chorleitung auf eigenen Wunsch aufhören.

Der Gesangverein 
bedauert dies und 
bedankt sich für ih-
ren großen Einsatz 
im Ehrenamt. 
Ich wünsche euch 
alles Gute für die 
Zukunft, verfolgt 
eure Ziele und wei-
terhin viel Erfolg!

Renate Klein, 
1. Vorsitzende 

Bild: Sybille Geret

Kleintierzuchtverein B 532 Leutershausen
Der Kleintierzuchtverein B 532 Leutershausen hält 
am Samstag, den 14.02.2026 um 20.00 Uhr seine 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im 
Vereinslokal Gasthaus „Zur Sonne“ ab.
Dazu sind wie immer Freunde und Liebhaber der 
Kleintierzucht herzlich willkommen.
Anton Nefzger

Diakonieverein St. Peter
Herzlich laden wir Sie ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung 
am Freitag, 13. März 2026 um 14.30 Uhr im Lutherhaus Leu-
tershausen. 
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Gebet
 2. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2025
 3. Kassenbericht 2025
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
 6. Haushalt 2026
 7. Neuwahl
  der Vorstandschaft
  des Ausschusses
  der Rechnungsprüfer
 8. Bericht aus dem Wohnpark
 9. Anträge, Wünsche, Informationen
10. Schlussgebet

Über einen zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen. 

Mit den besten Grüßen
Rainer Horn, 1. Vorsitzender

Demokratiefest Grüne/ALL
Donnerstag, 19.02.2026, 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)
Demokratiefest - Bergwirt Herrieden
mit Gankino Circus, David Lugert (Viva Voce), 
Volle Möhre & Little Monroe -Eintritt frei-

AGIL-NACHRICHTEN

Baby- und Kinderbasar in Weinberg 
Wo?  Schulturnhalle Weinberg (Schulstraße 1, 91589 Weinberg)
Wann?  01.03.2026 

Möglichkeit 1:  in Zeitslots ganz in Ruhe einkaufen → diese können 
ab dem 17.02.26 unter 0176/31341136 gebucht 
werden

Möglichkeit 2:  freier Verkauf ohne Voranmeldung von 13.15 bis 
15.00 Uhr

Wer etwas verkaufen möchte, kann ab dem 30.01.2026 unter der 
Mailadresse basar-weinberg@outlook.de eine Verkaufsnummer 
anfordern.
Tagesaktuelle Infos fi nden Sie unter www.basarakalender.de oder 
auf unserer Facebook-Seite.

Die Liebe allein 
versteht das Geheimnis, andere 

zu beschenken und dabei 
selbst reich zu werden.

Clemens Brentano
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AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Außensprechtage der Pfl egeberatungsstelle 
des Landkreises Ansbach  in Lehrberg
Terminänderung
Die Pfl egeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt im 
ersten Halbjahr 2026 wieder eine kostenlose, individuelle, träger-
unabhängige Pfl egeberatung für Pfl egebedürftige und deren An-
gehörigen durch.
Die Sprechtage der Pfl egeberatungsstelle fi nden donnerstags an 
den folgenden Terminen, jeweils zwischen 8.00 Uhr und 12.00 
Uhr, im Rathaus Lehrberg in der Sonnenstraße 14 im Sitzungs-
saal statt:
12.02.26, 12.03.26, 09.04.26, 21.05.26, 18.06.26
Das Team der Pfl egeberatung bittet um vorherige Terminverein-
barung. Für den nordöstlichen Landkreis ist Frau Wellhöfer unter 
der Telefonnummer 0981/468-5222 zu erreichen. Für den südwest-
lichen Landkreis erreichen Sie Herrn Lechler unter der Telefon-
nummer 0981/468-5220. Unter diesen Telefonnummern können 
auch Terminvereinbarungen für einen Vor-Ort-Beratungstermin in 
der eigenen Häuslichkeit getroffen werden, um auf die individuelle 
Pfl ege- und Wohnsituation bedarfsgerecht beraten zu können.

A.ckerwert – Nachhaltig verpachten
Das Projekt A.ckerwert unterstützt Verpächter und 
Pächter dabei, gemeinsam Verantwortung für eine 
nachhaltige Landwirtschaft zu übernehmen. Es 
fördert den Dialog, die Aufnahme von Nachhaltig-
keitsaspekten in Pachtvereinbarungen und die 
Klärung von Fragen zwischen den Beteiligten.

Das Angebot ist kostenfrei und wird von der Ländlichen Entwick-
lung in Bayern fi nanziert.
Bei Fragen: altenberger@lpv-mfr.de, 0981/46533523  
LPV Mfr

SONSTIGES

Freizeiten für Alleinerziehende 2026
Gegenseitigen Austausch, Gemeinschaft und viele Erlebnisse in 
der Natur können Sie erleben vom 30.05. – 05.06.2026 in Feld-
berg/Falkau im Schwarzwald und vom 08.08. – 15.08.2026 in 
Lambach im Bayerischen Wald. Auch Männer sind bei unseren 
Freizeiten herzlich willkommen. 
Nähere Informationen über Kosten, Zuschussmöglichkeiten und 
Flyer erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 09825/923880 oder www.
caritas-freizeiten.de oder kreisstelle@caritas-herrieden.de.

Mikrozensus 2026 in Bayern
Der Mikrozensus wird jährlich durchgeführt. In Bayern werden 
dabei rund 130.000 Personen zufällig ausgewählt und telefonisch 
oder online zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. 
Die Angaben sind auskunftspfl ichtig, werden vertraulich behandelt 
und nur für statistische Zwecke genutzt.
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus fi nden Sie unter 
www.statistik.bayern.de.

Wichtige Telefon-Nummern:

Notruf  112
für alle medizinischen Notfälle und alle Feuerwehreinsätze 

Krankentransport  09 81/6 50 50-0
für Anmeldungen bei einem Krankentransport  

Notruf Polizei 110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst www.notdienst-zahn.de 

Giftnotruf Nürnberg 09 11/3 98 24 51

Krisendienst in seelischen Notlagen 09 11/42 48 55-0
Mo. - Do., 18.00 – 24.00 Uhr, Fr., 16.00 – 24.00 Uhr 
Sa., So. u. Feiertag, 10.00 – 24.00 Uhr

Frauenhaus Ansbach 09 81/9 59 59

Tierheim Ansbach  09 81/6 21 70

Zahnärztlicher Notdienstplan

Der zahnärztliche Notdienstplan wird im Internet unter
www.notdienst-zahn.de/Rubrik „Presse“ veröffentlicht.

Ehrenamtspreis 2026 
der Versicherungskammer Stiftung
Unter dem Motto „Ehrenamt zeitgemäß gestalten – Offen für Neu-
es, stark im Miteinander“ werden in diesem Jahr wieder heraus-
ragende Projekte, Initiativen und Organisationen aus Bayern und 
der Pfalz ausgezeichnet, die mit innovativen Ideen und großem 
Engagement das Miteinander in ihrer Gemeinschaft stärken.
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online. Einsendeschluss ist 
der 31. März 2026. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
www.versicherungskammer-stiftung.de.

Hausnummer, Briefk asten und 
Klingelschild sollen lesbar sein!

Stellen Sie sich einmal vor: 
Sie brauchen mitt en in der Nacht einen Arzt – oder 
sonst schnelle Hilfe. Ist Ihre Hausnummer gut lesbar? 
Und auch der Name am Briefk asten oder Klingel-
knopf? Nur so ist gewährleistet, dass Sie jederzeit 
erreichbar sind, wenn Sie dringend Hilfe benöti gen. 

Auch Brieft räger und Zeitungszusteller sind für ein-
deuti ge Beschrift ungen dankbar.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Donnerstag, 12. Februar 2026, 16.00 Uhr



Gemeinsam 
etwas bewegen

Ihre Spende hilft! drk.de/spenden
Gemeinsam helfen. Vor Ort und weltweit.

Deine neue Herausforderung im Detail:
  Unterstützung des bestehenden Teams in Leutershausen (DE)
  Technische Betreuung unserer Partner:innen aus Service, Vertrieb 

und Handwerk sowie auch für Anlageninteressent:innen
  Schnittstelle zu anderen Abteilungen wie zum Beispiel Entwicklung, 

Qualitätssicherung, Disposition, Produktmanagement oder Vertrieb
  Ausarbeitung von Angeboten
  Auslegung/Planung von Wärmepumpenanlagen
  Auswahl und Erstellung von Hydraulikschemen

Du passt zu uns, weil...
  du technisch interessiert und versiert bist
  du eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Anlagenmechaniker:in 

SHK, Heizungsbauer:in oder Elektroniker:in hast
  du über eine Beratungs- und Problemlösungskompetenz verfügst
  du ein:e kommunikationsstarke:r Teamplayer:in bist
  du gute allgemeine IT-Kenntnisse und einen routinierten Einsatz 

der Microsoft-365-Anwendungen mitbringst

Du kannst dich freuen auf...
  eine hohe Arbeitsplatzsicherheit durch zukunftssichere 

Produkte und Werte eines Tiroler Familienunternehmens 
sowie tolle Karrierechancen

  einen guten Zusammenhalt in der Abteilung und Kolleg:innen 
mit Teamgeist

  flexible Arbeitszeiten mit guter Work-Life-Balance
  einen modernen und ansprechenden Arbeitsplatz
  eine Vielzahl an interessanten Benefits

Wenn Innovation, Leistung, Tradition, Verantwortung und Vertrauen 
für dich wichtige Werte sind, dann wirst du zu uns passen!

Bewirb dich jetzt!                www.idm-energie.at/jobs

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle erhältst du 
von Frau Christina Brunner | christina.brunner@idm-energie.at 
+43 664 78008578

Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Färbereistraße 19 | 
D-91578 Leutershausen | www.idm-energie.at

Wir sind Pioniere für intelligente Wärmepumpen und sor-
gen für nachhaltige Wärme, die unabhängig macht. Die iDM 
Energiesysteme GmbH liefert seit über 45 Jahren Spitzen-
technologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist 
größter österreichischer Hersteller von Heizungswärmepumpen 
von 2 bis 1.500 kW. Die iDM ist Teil der PLETZER Gruppe, 
einem traditionsreichen Tiroler Familienunternehmen.

Wir erweitern unser Team und suchen Verstärkung:

WÄRMEPUMPEN

MITARBEITER:IN 
TECHNISCHER VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D)

Leutershausen | Vollzeit

  idm-energie.atpletzer-gruppe.at

©
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Das Elisenstift ist ein gemeinnütziges Senioren-
wohn- und Pfl egeheim, gegründet 1857 als Stif-

tung, mit Sitz in Schillingsfürst. Wir bieten über 130 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Arbeitsplät-

ze und ermöglichen ihnen berufl iche Perspektiven.
Für unser engagiertes Team suchen wir ab sofort eine/n

Pfl egefachfrau/-mann (m/w/d)
Betreuungskraft (m/w/d)

nach § 43 b
in Vollzeit oder Teilzeit

Besonders wichtig sind uns: 
hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Ver-
antwortungsbewusstsein und eine freundliche, wertschätzende 
und aufgeschlossene Art.
Wir bieten Ihnen: 
einen vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich 
in einer verantwortungsvollen Position sowie familienfreund-
liche Arbeitszeiten. 
Als Mitglied des Diakonischen Werkes Bayern erfolgt die ta-
rifl iche Vergütung nach AVR Bayern, dazu kommen Jahres-
sonderzahlung und diverse Zulagen sowie umfangreiche So-
zialleistungen (Betriebsrente, Zusatzkrankenversicherung) 
und Benefi ts des Arbeitgebers (JobRad etc.).
Werden Sie ein Teil in unserem Team!
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, 
gerne auch per Mail an:
Elisenstift Schillingsfürst
Einrichtungsleitung Ursula Kefer
Emil-Helmschmidt-Straße 2, 
91583 Schillingsfürst
Tel. 09868/9893-0, Fax 09868/9893-355
E-Mail: mail@elisenstift.info

www.elisenstift.info

Stiftung seit 1857



Ansbach  
Am Reiterzentrum 8

OBI Baumarkt Franken GmbH & Co. KG, Am Reiterzentrum 8, 91522 Ansbach

Dein regionaler Partner für 
HAUS UND GARTEN

ALLES 
MACHBAR

MIT

10%
auf einen Einkauf
gültig vom 05.02. - 28.02.26

OBI Baumarkt Franken GmbH & Co. KG, Am Reiterzentrum 8, 91522 Ansbach

Dein regionaler Partner für 
HAUS UND GARTEN

ALLES 

10%
auf einen Einkauf
gültig vom 05.02. - 28.02.26

*So funktioniert’s: Coupon ausschneiden und vor dem Bezahlen an der Kasse in deinem OBI Markt Ansbach 
abgeben. Der Coupon ist nicht mit anderen Rabattaktionen/Coupons/Werbungen/Staffel-/Palettenpreisen 
oder sonstigen Vergünstigungen kombinierbar, einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Ausgenommen
sind Kaution, Geschenkkarten, Pfand, Service und aktuelle Werbeartikel. Eine Verrechnung mit 
bestehenden Aufträgen und bereits getätigten Einkäufen ist nicht möglich. Nicht vorrätige Ware kann 
bestellt werden. Bestellungen im Aktionszeitraum müssen voll angezahlt werden.

HAUS UND GARTEN

– Ihr Informationsmedium für das lokale Geschehen.

Anzeigen einfach per E-Mail senden an 
ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE

Jetzt Anzeige 
schalten – 

Kunden gewinnen!



Neuer Standort – 
gleiche Sicherheit!

Ab sofort finden Sie DEKRA in der
Hammerstatt 2a, 91637 Wörnitz.
Mit und ohne Termin.
Hauptuntersuchung | Gutachten/Bewertung
Telefon 0981.4661720
Mo – Fr: 8 – 17 Uhr, jeden 2. Sa im Monat 9 – 12 Uhr

dekra.de/woernitz

Besuchen Sie unsere großzügige Bäderausstellung

Köstner Fachzentrum GmbH • Welserstraße 18 
91522 Ansbach • Tel. 0981 97059-43

ausstellung@koestner.de • www.koestner.de

Telefonische

               
oder Online

Terminvereinbarung

Willkommen
Traumbad

in Ihrem neuen

Fachzentrum für Handwerk und Industrie

mit sofortiger Wirkung

       

  Blumensträuße jetzt vorbestellen!
Öffnungszeiten:

Do./Fr.: 14:00 - 18:00 Uhr  |  Sa.: 9:30 - 13:00 Uhr

Hans-Schreyer-Str. 11 | Leutershausen 
Tel.: 0163/9709893

Am 14. Februar ist Valentinstag

WIR HABEN DEN
JOB FÜR DICH!

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Landwehrstr. 19
74572 Gammesfefef ld

07958 32 1
karriere@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

Voll-/Teilzeit in Gammesfeld und/oder Wiedersbach

LKW-Fahrer
(m/w/d)

Straßenbauer
(m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter
(m/w/d)

B NBEN DEN
DICH!D !DD

    
 

 
 

  

    
 

 
 

  

! WIR SUCHEN !
Schreiner/Monteur/
Quereinsteiger/Azubi

(m/w/d)

Fensterbau 
GmbH & Co. KG

Schloßstr. 7
74572 Blaufelden-Gammesfeld
Tel. 07958/363
info@hemer-fenster.de
www.hemer-fenster.de

UNSERE FREIZEIT FÜR IHRE SICHERHEIT

FEUERWEHR-NOTRUF 112



Heizung – Sanitär
KRIEGER

JETZT ANMELDEN:
Wo: Krieger GmbH

Vehlberger Kirchweg 25
91589 Aurach

Wärmepumpen & Pelletheizungen
Wir geben Ihnen einen  Überblick zum Thema 
Wärmepumpe und Pelletheizung und zeigen 
Ihnen die neusten technischen Entwicklungen 
und Fördermöglichkeiten. 

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit 
Ihnen. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung.

Wir freuen und auf Ihren Besuch.

INFO-ABEND!Heizungstausch& Förderung11.02.2026 oder 23.02.2026
jeweils ab 18:00 Uhr.

Jetzt anmelden! 
Tel. 09804 9181-0 oder 

www.krieger-heizung.de
Heizung – Sanitär

KRIEGER

Team Krieger

Älteres Ehepaar sucht 
in Leutershausen eine 

2- bis 3-Zimmer-Wohnung,
wenn möglich Parterre oder 1. Stock, ca. 60 m2

zum 1.6.26 zu mieten. 

Tel. 0176/26 25 94 43

UMWELTBEWUSSTSEIN
ZEIGT SICH

BEREITS
BEIM EINKAUF!



Telefon 09872 – 952 88 06 
www.bestattungen-wick.de

Alles vergeht. Aber nicht 
die Natur. Naturbestattung 
nach Ihren Wünschen.

info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster- 
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040 

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster- 
austausch

 

 

 

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

 

 

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

 

 

Egal ob Quereinsteiger oder Profi
Wir suchen Sie als Immobilienberater (m/w/d) 

für unseren Standort in Crailsheim. Wir geben
Ihnen die Chance Teil unseres Teams zu werden.

Sie arbeiten selbstständig, bei freier Zeitein- 
teilung. Wir garantieren ein hohes Maß an 

Zufriedenheit, nicht zuletzt bedingt durch ein 
hohes Einkommen. Hausinterne Schulungen und 
eine gründliche Einarbeitung sind bei uns selbst- 
verständlich. Interessiert? Dann vereinbaren Sie

doch einfach einen Gesprächstermin.

Tel. 07951 47 99 964
jobs@garant-immo.de

Mehr als ein Makler.

Herzlichen Dank
Es ist schwer, einen geliebten
Menschen zu verlieren. Aber es ist 
gut zu erfahren, wie viele sie 
schätzten und gern hatt en.

Wir danken Herrn Held vom Senio-
renhof Schlossberg für die trösten-
den Worte, für alle Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft , 
die vielen Spenden und all denen, 
die Luise auf ihrem letzten Weg 
begleitet haben.

Fam. Klaus Scherbaum
Fam. Claudia Deuter
Fam. Thomas Hübner 
mit allen Angehörigen

Luise
Hübner

† 9.1.2026

Landgasthof „Fränkische Stuben“
Unser neuer

Küchenchef empfi ehlt:
Rindersteak Entrecote

17,99 €

Schweinelende im
Speckmantel

16,89 €

Schnitzel "Mafi osa"
16,49 €

Penne al Forno
11,68 €

Autohof Aurach Rasthaus GmbH
Steinauer Weg 50, 91589 Aurach

Tel.: 09804/802 Brennholz versch. Längen 
möglich, Hart-/Weichholz, auf Palette 
geschichtet und Holzbriketts; 
beides inkl. Lieferung im LK AN.
Info/Bestellung unter: 01 70/4 16 46 45 
oder www.goblirsch-spedition.de                 
Fa. Matthias Goblirsch                          
Spedition – Transporte – Brennholz   
Büchelberg 15, 91578 Leutershausen

ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE


